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Telefon 030 / 83 90 01-0
Telefax 030 / 83 90 01-85
www.dzi.de
sozialinfo@dzi.de
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen - Stiftung bürgerlichen Rechts
Träger: Senat von Berlin, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Deutsche Industrie- und Handelskammer, Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Städtetag
Vorsitzende des Vorstands: Cansel Kiziltepe
Geschäftsführung: Burkhard Wilke
DZI
Übersicht             Antrag auf erneute Zuerkennung des DZI Spenden-Siegels
Beispielgebühr inkl. 19% Mwst.
Gesamteinnahmen im Bezugsjahr
Erstantrag
Verlängerungsantrag
100.000,- EUR
1.826,65 EUR
   636,65 EUR
1.000.000,- EUR
2.201,50 EUR
1.011,50 EUR
10.000.000,- EUR
5.950,00 EUR
4.760,00 EUR
Antragsvoraussetzungen
Bitte beachten Sie, dass eine erneute Beantragung des Spenden-Siegels laut Abschnitt I der Spenden-Siegel-Leitlinien nur möglich ist, wenn Ihre Organisation weiterhin
- ihren Sitz in Deutschland hat;
- gemäß §§ 51-68 der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannt ist.
- in der Öffentlichkeit aktiv um Spenden wirbt.
Regelwerke zum DZI Spenden-Siegel
Das Verfahren zur Vergabe des Spenden-Siegels stützt sich auf die folgenden Regelwerke des DZI:
- DZI Spenden-Siegel-Leitlinien
- DZI-Konzept "Werbe- und Verwaltungsausgaben Spenden sammelnder Organisationen"
Nehmen Sie den Inhalt der Regelwerke bitte sorgfältig zur Kenntnis. Die Erläuterungen und Hinweise in diesem Antragsformular ersetzen die Regelwerke zum DZI Spenden-Siegel nicht. Sie sollen lediglich auf einzelne Bestimmungen aufmerksam machen.
Hinweise zur Antragstellung
Hinweise zum Ausfüllen des Antrags
Der Fragebogen und das Anlagenverzeichnis können handschriftlich oder elektronisch ausgefüllt werden. Bitte übermitteln Sie uns den ausgefüllten Fragebogen mit den zugehörigen Anlagen möglichst per E-Mail oder gegebenenfalls per Post (Adresse siehe nächste Seite). Falls der Versand per E-Mail erfolgt, fügen Sie die das Unterschriftenblatt bitte unterschrieben als Scan bei.
Bitte beantworten und - soweit erforderlich - belegen Sie alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß. Sofern die zum Ausfüllen vorgesehenen Felder nicht ausreichen, setzen Sie Ihre Ausführungen bitte in einer zusätzlichen Anlage fort. Das Anlagenverzeichnis ist gleichfalls verbindlich auszufüllen.
Die Unterschriften unter den Antrag und die Einverständniserklärung zur Datenverwendung müssen entsprechend dem Vertretungsrecht geleistet werden, so wie es etwa in der Satzung Ihrer Organisation festgelegt ist. Sofern das Leitungsorgan Ihrer Organisation eine/n Geschäftsführer/in bestellt hat, reicht ihre/seine Unterschrift aus. Reichen Sie uns in diesem Fall - falls nicht schon geschehen - bitte einmalig eine Kopie der entsprechenden Vertretungsvollmacht ein. Sofern das Spenden-Siegel für eine nicht rechtsfähige Organisation beantragt wird, sind die Unterschriften durch den Rechtsträger bzw. Treuhänder vorzunehmen.
Zeitlicher Bezug ist bei Finanzangaben grundsätzlich das jüngste vergangene Geschäftsjahr. Sofern die Rechnungslegung Ihrer Organisation dazu noch nicht in geprüfter Form vorliegt, beziehen Sie die Finanz-angaben bitte auf das vorvergangene Geschäftsjahr. Bei allen anderen Fragen bitten wir Sie - sofern nicht anders erbeten - um eine Beantwortung gemäß dem aktuellen Stand.
Beachten Sie bitte die Hinweise zu den Fragen. Sie geben Hilfestellungen zum Ausfüllen des Antrags oder weisen auf einzelne Bestimmungen in den Spenden-Siegel-Leitlinien hin.
 
Hinweise zum Verfahren
Über den Eingang des Verlängerungsantrags erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. Das DZI überprüft in einer ersten Durchsicht die Vollständigkeit der Unterlagen und bittet Sie gegebenenfalls um Ergänzungen.
Schicken Sie den Antrag und die erforderlichen Anlagen bitte an:
sozialinfo@dzi.de 
oder gegebenenfalls in Papierform an:
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
Bernadottestr. 94
14195 Berlin
Prüfgebühren
Die Bearbeitungsgebühr für den Verlängerungsantrag setzt sich gemäß Abschnitt III Nr. 12 der Spenden-Siegel-Leitlinien aus einem Grundbetrag in Höhe von 500,- EUR und einem Zusatzbetrag in Höhe von 0,035 Prozent der Gesamteinnahmen im zu prüfenden Geschäftsjahr zusammen.
Zuwendungen anderer Organisationen werden bei der Gebührenberechnung nicht berücksichtigt, sofern die Geberorganisation das DZI Spenden-Siegel trägt und dem DZI die entsprechenden Zahlungsströme nachvollziehbar dargelegt werden.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt insgesamt höchstens 12.000,- EUR. 
Organisationen, deren Sammlungseinnahmen weniger als 10 Prozent der Gesamteinnahmen betragen, zahlen einen Grundbetrag in Höhe von 500,- EUR und einen Zusatzbetrag in Höhe von 0,025 Prozent der Gesamteinnahmen im zu prüfenden Geschäftsjahr. Die Bearbeitungsgebühr für die Prüfung beträgt hier insgesamt höchstens 6.000,- EUR.
Die genannten Gebührensätze verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zur konkreten Berechnung steht Ihnen unser Gebührenrechner im Internet zur Verfügung.
Gesamteinnahmen im Bezugsjahr
Beispielgebühr Verlängerungsantrag (inkl. 19% MwSt.)
100.000,- EUR
    636,65 EUR
1.000.000,- EUR
 1.011,50 EUR
10.000.000,- EUR
 4.760,00 EUR
Antragsteller
1
Sofern das Spenden-Siegel für eine nicht rechtsfähige Organisation beantragt wird, nennen Sie uns bitte außerdem den Rechtsträger bzw. Treuhänder:
2
Rechtsform
Geben Sie bitte die Rechtsform Ihrer Organisation an:
rechtsfähiger Verein
Kapitalgesellschaft (GmbH, AG)
rechtsfähige Stiftung
Körperschaft des öffentlichen Rechts
nicht rechtsfähige Stiftung
nicht rechtsfähige Untereinheit
3
Arbeitsschwerpunkte
Bitte nennen Sie die Arbeitsschwerpunkte Ihrer Organisation.
Aids
Kinder- und Jugendhilfe
Altenhilfe
Kinderpatenschaft
Behindertenhilfe
Kultur
Bildung
Menschenrechte
Bildungs- und Kampagnenarbeit
Religion
Einzelfallhilfe
Rettungswesen
Entwicklungszusammenarbeit
Soziale Arbeit
Familienfürsorge
Straffälligenhilfe
Flüchtlingsfürsorge
Suchthilfe
Forschung
Tierschutz
Frauenförderung
Umweltschutz
Gesundheitshilfe
Völkerverständigung
Katastrophenhilfe
4
Weltanschauliche Ausrichtung
Bitte nennen Sie die weltanschauliche Ausrichtung Ihrer Organisation:
Hinweis: Das DZI trifft keine Wertungen hinsichtlich der weltanschaulichen Ausrichtung. Vielen Spende-rinnen und Spendern ist diese Information bei ihrer Entscheidungsfindung erfahrungsgemäß jedoch wichtig. Beschränken Sie sich bitte auf eine Angabe, kreuzen Sie also bitte nur ein Kästchen an oder tragen Sie eine andere Weltanschauung ein.
katholisch
christlich
evangelisch
unabhängig
5
Programmländer
Bitte nennen Sie die Länder, in denen Ihre Organisation Programme unterhält bzw. finanziert:
Hinweis: Anstelle einer Auflistung aller Programmländer im vorstehenden Feld können Sie der Antragstellung auch eine Aufstellung der Länder als Anlage S beifügen.
6
Untergliederungen und verbundene Organisationen
Hat Ihre Organisation in Deutschland oder im Ausland Untergliederungen (z.B. Orts-, Kreis- und Landesverbände oder Länderbüros)?
Ist Ihre Organisation in Deutschland oder im Ausland mit anderen Rechtskörpern wesentlich verbunden (z.B. Beteiligungen, Ausgründungen, Stiftungen, Förderkörperschaften, internationale Zusammenschlüsse)?
7
Mitgliedschaften
Ist Ihre Organisation auf nationaler oder internationaler Ebene Mitglied in Verbänden oder anderen Organisationen?
8
Leitungsorgan und Geschäftsführung
Mitglied
ggf. Funktion
E
H
Geschäftsführung
ggf. Bereich
Berücksichtigen Sie bitte folgende DZI-Definitionen (vgl. Glossar der Spenden-Siegel-Leitlinien):
E: ehrenamtlich, d.h. etwaige Zahlungen, die über die Erstattung von Auslagen hinausgehen, übersteigen
nicht den Übungsleiterfreibetrag gemäß § 3 Nr. 26 EStG (3.000,- EUR pro Jahr)
H: hauptamtlich, d.h. es gibt einen regelmäßigen Leistungsaustausch zwischen Arbeit und Entgelt, wobei
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 19 Stunden übersteigt (unabhängig davon, ob sich die Ver-gütung auf die Tätigkeit im Organ oder auf eine andere Tätigkeit für die Organisation bezieht)
Bitte geben Sie uns folgende Informationen zum Leitungsbereich Ihrer Organisation:
Wie oft hat das Leitungsorgan im vergangenen Geschäftsjahr getagt?
An wie vielen Sitzungen hat dabei mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungsorgans teilgenommen?
Wurden die Sitzungen des Leitungsorgans protokolliert?
Nein
Ja
9
Unbefangenheit der Leitungsmitglieder
Bestehen zwischen Leitungsmitgliedern Ihrer Organisation persönliche Verbundenheiten oder Abhängigkeitsverhältnisse?
Nein
Ja
Falls ja: Bildeten die betroffenen Personen auf einer oder mehreren Sitzungen des Leitungsorgans im vergangenen Jahr die Mehrzahl der Teilnehmenden?
Bestehen Rechtsgeschäfte zwischen Ihrer Organisation und
- eigenen Organmitgliedern oder Angestellten (außer Anstellungsverträgen), - Unternehmen, an denen eigene Organmitglieder oder Angestellte beteiligt sind, - Unternehmen oder Personen, denen eigene Organmitglieder oder Angestellte nahestehen?
Nein
Ja
Falls solche Rechtsgeschäfte bestehen: Hat ihnen das Aufsichtsorgan bzw. das besondere Aufsichtsorgan zugestimmt?
Bestehen bei Mitgliedern des Leitungsorgans oder der Geschäftsführung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte?
Ja, und zwar (bitte geben Sie gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.a Ziffer (3) die Personen, die jeweiligen Interessenkonflikte und die Art der Offenlegung innerhalb des Leitungsorgans sowie gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsorgans oder des besonderen Aufsichtsorgans an):
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Aufsichtsorgan
Hinweise:
Ein neben dem Leitungsorgan bestehendes Aufsichtsorgan ist gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.b unabhängig von der Rechtsform in jedem Fall erforderlich. Bei eingetragenen Vereinen ist die Mit-gliederversammlung in der Regel das Aufsichtsorgan im Sinne der Spenden-Siegel-Leitlinien.
Beachten Sie bitte, dass das DZI zwischen dem Aufsichtsorgan und einem besonderen Aufsichtsorgan unterscheidet. Ein besonderes Aufsichtsorgan ist gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.c Ziffer (1) in bestimmten Fällen zusätzlich zum Aufsichtsorgan erforderlich (siehe nächste Seite).
Haben Mitglieder des Leitungsorgans im vergangenen Jahr oder seither an Abstimmungen teilgenommen, die sie selbst betreffen (z.B. am Beschluss über die Entlastung)?
Bitte geben Sie uns die folgenden Informationen zu den Teilnehmenden an dieser Jahreshauptversammlung:
Hinweis: Die vorstehend unter "davon" genannten Personen dürfen gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.b Ziffer (4) auf den Versammlungen des Aufsichtsorgans zusammengenommen nicht über die Stimmenmehrheit verfügen und nicht die Mehrzahl der Teilnehmenden bilden. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die Definitionen bezüglich "Abhängigkeitsverhältnis" und "persönlich verbunden" im Glossar der Spenden-Siegel-Leitlinien.
Wann hat die jüngste Jahreshauptversammlung (auf der über die Entlastung des Leitungsorgans beschlossen wurde) stattgefunden?
Wann haben die Mitglieder des Aufsichtsorgans vor dieser Versammlung die Rechnungslegung erhalten?
davon:
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Besonderes Aufsichtsorgan
Gehören dem besonderen Aufsichtsorgan Personen mit folgenden Kompetenzen an?
Fachkompetenz für das Arbeits- gebiet Ihrer Organisation
Ökonomische Kompetenz
Nein
Ja
Name(n)
e) auf andere Weise in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Ihrer Organisationoder zu Leitungsmitgliedern stehen
d) von Ihrer Organisation mit Beratungen oder Prüfungen beauftragt wurdenoder bei Auftragnehmern beschäftigt sind
c) für Ihre Organisation oder mit ihr rechtlich verbundene Organisationenoder Unternehmen entgeltlich tätig sind (außer Mitarbeitervertreter ohne Leitungsfunktion, sofern diese nicht die Mehrheit im Organ bilden)
b) mit Mitgliedern des Leitungsorgans oder der Geschäftsführung persönlichverbunden sind
a) dem Leitungsorgan angehören
Ja
Nein
Gehören dem besonderen Aufsichtsorgan Personen an, die
Hinweis: Vorstehend genannte Personen dürfen dem besonderen Aufsichtsorgan laut Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.c Ziffer (5) nicht angehören.
Hinweis: Ein besonderes Aufsichtsorgan ist laut Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.c Ziffer (1) erforderlich, wenn alle Mitglieder des Leitungsorgans hauptamtlich tätig sind, die Gesamterträge zwei Jahre in Folge über 10 Mio. EUR liegen oder das Aufsichtsorgan nicht mehrheitlich unabhängig besetzt werden kann.
Zu einem etwaigen besonderen Aufsichtsorgan bitten wir um folgende Angaben:
Nein
Ja
Nein
Ja
Hat an den Sitzungen dieses Organs im vergangenen Geschäftsjahr stets mindestens die Hälfte seiner Mitglieder teilgenommen?
Wurden die Sitzungen des besonderen Aufsichtsorgans protokolliert?
Bestehen bei Mitgliedern des besonderen Aufsichtsorgans Interessenkonflikte?
Ja, und zwar (bitte geben Sie gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.c Ziffer (5) die Personen, die jeweiligen Interessenkonflikte und die Art der Offenlegung innerhalb des besonderen Aufsichtsorgans und gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsorgans an):
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Mitglieder und Mitarbeitende
Bitte nennen Sie die aktuelle Anzahl der Mitglieder und Mitarbeitenden Ihrer Organisation:
Hinweise:
Berücksichtigen Sie bei Ihren Angaben bitte folgende, im Glossar der Spenden-Siegel-Leitlinien festgelegte DZI-Definitionen:
Hauptamtliche Mitarbeitende sind feste und freie Mitarbeitende mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 19 Stunden (einschließlich Auszubildende). Zu den sonstigen Mitarbeitenden zählen entgeltlich Beschäftigte mit einer geringeren Wochenarbeitszeit. 
Die Einordnung als ehrenamtliche Mitarbeitende setzt nach der Definition des DZI voraus, dass sich etwaige Zahlungen an ehrenamtliche Mitarbeitende auf Auslagenerstattungen oder auf darüber hinausgehende Zahlungen beschränken, die die Höhe des sogenannten Übungsleiterfreibetrags gemäß § 3 Nr. 26 EStG nicht übersteigen (3.000,- EUR pro Jahr). Als ehrenamtliche Mitarbeitende stuft das DZI auch ehrenamtliche Organ- und Gremienmitglieder ein.
Organisationsform ohne stimmberechtigte Mitglieder oder Gesellschafter
12
Gremien und Ehrenämter
Bestehen in Ihrer Organisation neben dem Leitungsorgan und dem (besonderen) Aufsichts-organ zusätzlich Gremien oder Ehrenämter?
14
Entscheidungsfindung und Kontrolle
Bitte erläutern Sie, wie in Ihrer Organisation die Entscheidung über die Verwendung und Ver-gabe von Mitteln getroffen wird (Organe bzw. Gremien, Verfahren, Entscheidungsbefugnisse):
Hat Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr und seither vor größeren Auftragsvergaben Vergleichsangebote eingeholt?
Holt Ihre Organisation bei mehrjährigen Geschäftsbeziehungen in angemessenen Zeitabständen Vergleichsangebote ein?
Nein
Ja
trifft nicht zu
Bitte skizzieren Sie, auf welche Weise Ihre Organisation die sparsame und wirtschaftliche Verwendung der von ihr selbst eingesetzten oder an Dritte weitergeleiteten Mittel prüft:
Hinweis: Sofern Ihre Organisation zum Verfahren über die Entscheidung und Kontrolle der Mittelverwendung schriftliche Regelwerke erstellt hat, fügen Sie diese bitte als Anlage zu den vorstehenden Fragen bei (z.B. Organigramm, Geschäftsordnung oder Vergaberichtlinie).
16
Interne Beschwerdeführung
Besteht in Ihrer Organisation ein Verfahren zur internen Beschwerdeführung (z.B. in Form einer Ombudsperson)?
Hinweise: Ein Verfahren zur internen Beschwerdeführung ist gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 2.b Ziffer (8) bei Organisationen erforderlich, deren jährliche Gesamterträge zwei Jahre in Folge 5 Mio. EUR übersteigen. Falls vorhanden, können Sie anstelle der vorstehend erbetenen Erläuterung auch eine entsprechende Richtlinie als Anlage beifügen.
Wurde das Verfahren zur internen Beschwerdeführung vom Aufsichtsorgan oder vom besonderen Aufsichtsorgan genehmigt?
Nein
Ja
15
Wirkungsbeobachtung
Bitte erläutern Sie, auf welche Weise Ihre Organisation die Wirkungen der von ihr durch-geführten oder finanzierten Projektaktivitäten überprüft (Methodik, Umfang und Häufigkeit) sowie die Ergebnisse der Wirkungsbeobachtung und die Umsetzung der daraus abgeleiteten Erkenntnisse dokumentiert.
Hinweis: Ein geeignetes Verfahren zur Wirkungsbeobachtung ist gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 4.c obligatorisch. Die wesentlichen Ergebnisse der Wirkungsbeobachtung und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse sind gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 7.a Ziffer (5) im Jahresbericht in zusammen-gefasster Form zu veröffentlichen.
17
Schutzmaßnahmen gegen Korruption
Welche Maßnahmen ergreift Ihre Organisation, um Korruption bei der Mittelverwendung zu verhindern?
Sofern die jährlichen Gesamterträge Ihrer Organisation in den beiden vorangegangen Geschäftsjahren5 Mio. EUR überstiegen haben, fügen Sie anstelle einer Erläuterung bitte das gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 4.a Ziffer (3) erforderliche Konzept zur Korruptionsvorbeugung als Anlage W bei.
18
Schutzmaßnahmen gegen Kindesmissbrauch
Gibt es in Ihrer Organisation besondere Vorkehrungen oder Richtlinien zur Vorbeugung gegen Kindesmissbrauch in eigenen oder geförderten Programmen und Einrichtungen?
Hinweis: In den Spenden-Siegel-Leitlinien ist das Vorhandensein von Schutzmaßnahmen gegen Kindes-missbrauch derzeit nicht ausdrücklich festgelegt. Solche Maßnahmen empfehlen sich jedoch, z.B. durch Einholen erweiterter polizeilicher Führungszeugnisse von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in Einrichtungen oder Projekten mit Kindern arbeiten.
19
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
In welcher Weise wirbt Ihre Organisation um Spenden oder andere Einnahmen?
Bitte fügen Sie Muster aller Werbematerialien, Werbedarstellungen und Werbetexte, die Ihre Organisa-tion in den jüngsten zwölf Monaten eingesetzt hat, als Anlage F bei (insbesondere Mailings, Anzeigen, Beilagen, Newsletter, Plakate, Spots, SMS-Text, Patenschaftsmaterial und Containerdarstellungen).
Welche weiteren Werbe- und Informationsmaterialien veröffentlicht Ihre Organisation?
Bitte fügen Sie den jüngsten Jahres- bzw. Geschäftsbericht als Anlage G sowie eine repräsentative Auswahl der Werbe- und Informationsmaterialien, die Ihre Organisation in den jüngsten zwölf Monaten verwendet hat, als Anlage H bei.
Hinweis: Eine Website und ein öffentlich zugänglicher Jahresbericht mit bestimmten Mindestanforderun-gen sind gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 7 obligatorisch.
20
Werbegespräche
in Form von:
Führt Ihre Organisation systematische Werbegespräche zur Mittelbeschaffung durch?
Bitte fügen Sie die Gesprächsleitfäden oder Richtlinien als Anlage I bei, die gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.g Ziffer (1) Form und Inhalt der systematischen Werbegespräche regeln.
Hinweise: 
Beachten Sie bitte im Fall einer Ansprache durch beauftragte Dritte, dass die Angesprochenen gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.i Ziffer (2) beim ersten Kontakt über das Auftragsverhältnis informiert werden müssen.
Sofern im Rahmen von Werbegesprächen erfolgsabhängige Vergütungen gezahlt werden, müssen die Umworbenen gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 5.b Ziffer (3) möglichst frühzeitig, auf jeden Fall aber vor der Spendenentscheidung über die Erfolgsabhängigkeit der Vergütung informiert werden. Zudem sind Fragen zur Art und Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung umfassend und wahrheitsgemäß zu beantworten (siehe zu erfolgsabhängigen Vergütungen auch Frage 31).
Tragen die Werber bei persönlichen Ansprachen (z.B. bei Haustür- und Straßenwerbung)
eine uniformartige Dienstkleidung?
Hinweis: Gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.g Ziffer (2) ist eine Verwendung von uniformartiger Dienstkleidung zu Werbezwecken nur zulässig, wenn der jeweilige Werber die entsprechende dienstliche Funktion erfüllt.
Falls Ja: Üben die Werber die entsprechende dienstliche Funktion aus?
21
Gewerbliche Dienstleister
Hat Ihre Organisation gewerbliche Dienstleister mit der Durchführung der Spendenwerbung oder Öffentlichkeitsarbeit beauftragt (z.B. Werbeagentur oder Callcenter)?
Nein
Ja
Wirbt der Dienstleister durch persönliche Ansprachen um Spenden (z.B. Face-to-Face-Werbung oder Telefonwerbung)?
Nein
Ja
Ist die Zusammenarbeit in jedem Fall schriftlich geregelt?
Nein
Ja
Falls ja: Informiert der Dienstleister die Umworbenen beim ersten Kontakt über das Auftragsverhältnis?
Werden die durch den Dienstleister eingeworbenen Gelder zunächst auf einem Drittkonto vereinnahmt (z.B. Spendeneinzug über Telefonanbieter)?
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die von Dienstleistern in Rechnung gestellten Gebühren etc. in der Rechnungslegung Ihrer Organisation in vollem Umfang als Kosten dargestellt werden, d.h. nicht mit den entsprechenden Erträgen verrechnet werden.
Nein
Ja
Ist sichergestellt, dass der Dienstleister die bei der Durchführung des Auftrags gewonnenen Spenderdaten nicht anderweitig nutzt oder weitergibt?
Nein
Ja
Gibt Ihre Organisation personenbezogene Spenderdaten im Rahmen eines Auftragsverhältnisses an Dienstleister weiter?
Nein
Ja
Falls Ja: Ist sichergestellt, dass die Spenderdaten von dem Dienstleister ausschließlich für den vereinbarten Zweck verwendet werden?
22
Kündigungsrechte
Sind Fördermitgliedschaften oder andere vertraglich vereinbarte Dauerspenden mit sofortiger Wirkung kündbar (Mitgliedschaften sind nicht gemeint)?
Werden vorausbezahlte Fördermitgliedsbeiträge oder andere vertragliche Dauerspenden im Fall einer Kündigung auf Wunsch zurückerstattet (Mitgliedsbeiträge sind nicht gemeint)?
Hinweis: Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.m sieht entsprechende Regelungen vor.
23
Datenschutz und Telekommunikation
Ist sichergestellt, dass Ihre Organisation die Adressen von Spendern und Mitgliedern nicht an Dritte weitergibt (insbesondere durch Verkauf, Vermietung oder Tausch)?
Hinweis: Adressen von Spendern und Mitgliedern dürfen laut Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.n Ziffer (1) nicht an Dritte weitergeben werden (außer an Dienstleister im Rahmen eines Auftragsverhältnisses, siehe hierzu jedoch Frage 21 unten).
Ist gewährleistet, dass eine Kontaktierung von Privatpersonen mittels Telemarketing (Telefon, Fax, E-Mail, SMS etc.) nur mit vorherigem Einverständnis der Angesprochenen erfolgt?
Hinweis: Gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.k ist die Übermittlung der entsprechenden Kontaktdaten durch die Angesprochenen in der Regel als ein solches Einverständnis anzusehen. Bei einem einmaligen Dankanruf ist das vorherige Einverständnis des Spenders gemäß dem Spenden-Siegel-Standard nicht erforderlich. 
24
Kooperation mit Unternehmen
Bitte fügen Sie Anschauungsmuster der entsprechenden Werbung der Lizenznehmer, auf denen die kommerzielle Nutzung des Namens bzw. Logos Ihrer Organisation zu sehen ist, als Anlage J bei.
Nein
Ja
Ist die Kooperation schriftlich geregelt?
Gestattet Ihre Organisation Dritten die Nutzung ihres Namens oder Logos für kommerzielle Zwecke (z.B. für Cause-Related Marketing oder Altmaterialsammlungen, nicht gemeint ist Sponsoring)?
25
Zweckbindungen
Erfolgte die Verwendung von Spenden und anderen Mitteln, die Ihre Organisation für konkret benannte Zwecke eingeworben hat, entsprechend der jeweiligen Zweckvorgabe?
Hinweis: Sofern Mittel für konkret benannte Zwecke eingeworben wurden, der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber nachvollziehbare Gründe entgegenstehen, so muss darüber gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 4.a Ziffer (2) angemessen entschieden und öffentlich berichtet werden.
Falls nein: Bitte erläutern Sie, welche Gründe einer zweckentsprechenden Verwendung der Mittel entgegenstanden, wie Ihre Organisation über eine anderweitige Verwendung der Mittel entschieden hat und auf welche Weise die Öffentlichkeit darüber informiert wurde.
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Sachspenden
Nimmt Ihre Organisation Sachspenden oder Dienstleistungsspenden entgegen?
26
Bargeld- und Zahngoldsammlungen
Hinweis: Die einleitende Frage ist im Sinne von Spenden-Siegel-Standard Nr. 3.j auch dann zu bejahen, wenn Sammlungen durch Dritte in Kooperation mit Ihrer Organisation erfolgen (z.B. Kollekten in Kirchen). Sammlungen von Privatpersonen, Firmen oder Schulen etc., die ausschließlich auf deren Eigeninitiative durchgeführt werden, sind mit der Frage dagegen nicht gemeint.
Erfolgen Bargeld- oder Zahngoldsammlungen zugunsten Ihrer Organisation?
Nein
Ja
Wird bei der Registrierung der Spenden das Vier-Augen-Prinzip beachtet?
Um welche Art Sammlungen handelt es sich und in welcher Weise erfolgen sie?
Welche Sicherungsmaßnahmen bestehen gegen unberechtigte Entnahmen?
Mit welchem Zeitverzug werden die Spenden bzw. der Erlös auf Ihr Konto eingezahlt?
28
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Unterhält Ihre Organisation einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb?
Unterhält Ihre Organisation einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb?
29
Aufwandsentschädigungen
Hat Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr oder seither Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich tätige Mitarbeitende oder Gremienmitglieder geleistet?
Hinweise: Unter Aufwandsentschädigungen fasst das DZI insbesondere pauschale Zahlungen, Sitzungs-gelder und Zeitvergütungen, nicht jedoch die reine Erstattung von Auslagen.
Sofern eine größere Gruppe ehrenamtlich Mitarbeitender Aufwandsentschädigungen erhält, reicht eine allgemeine Angabe zur Höhe der Aufwandsentschädigungen aus.
Falls Ja: Bitte nennen Sie für die jeweiligen Organe bzw. Mitarbeitenden die geleisteten Aufwandsentschädigungen pro Person und Jahr:
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Bezüge des Leitungsorgans und der Geschäftsführung
Umfang der  Stelle bzw. Position (%)
Bezeichnung der  Stelle bzw. Position
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Grundentgelt (Jahr)
(in der Regel Arbeitnehmerbrutto)
Dienstwagen 
(geldwerter Vorteil bei privater Nutzung)
Bezüge von  verbundenen Organisationen
sonstige Zusatzleistungen
Jahresgesamtbezüge
Zusatzversorgung
(z.B. Zusatzkassen, Direktversicherungen)
leistungsbezogenes Entgelt
(z.B. Prämien, Provisionen, Sonderzahlungen)
wurden folgende Vergütungen geleistet:
Bitte geben Sie die Jahresgesamtbezüge an, die Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr an hauptamtliche Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsführung gezahlt hat. Sofern Ihre Organisation an feste oder freie Mitarbeiter Vergütungen oder Honorare geleistet hat, die auf dem Niveau der Vergütungen der Leitungsmitglieder oder darüber liegen, so nennen Sie bitte auch diese Zahlungen.
Hinweise:
Das DZI sichert nach Maßgabe von Ziffer 11 der Verfahrensregelungen der Spenden-Siegel-Leitlinien den vertraulichen Umgang mit den Gehaltsangaben zu. Falls gewünscht, können Sie dem DZI die Angaben auch in einem gesonderten, vertraulichen Schreiben übermitteln. Eine namentliche Nennung der Mitarbeiter ist nicht erforderlich, die Bezeichnung der Stelle bzw. Funktion reicht aus. Etwaige statistische Auswertungen der Gehaltsdaten der Organisationen wird das DZI nur in zusammengefasster Form und anonymisiert, d.h. ohne Angabe der Namen der Organisationen veröffentlichen.
Die oben erbetenen Angaben beziehen sich auf Spenden-Siegel-Standard Nr. 5. Beim Stellenumfang geben Sie im Fall von Vollzeitstellen bitte 100 an und bei Teilzeitstellen entsprechend weniger. Im Fall von freien Mitarbeitern bitten wir Sie um eine Schätzung des Stellenäquivalents.
Die Definition der Jahresgesamtbezüge richtet sich nach den handelsrechtlichen Bestimmungen. Das Grundentgelt umfasst in der Regel das Arbeitnehmerbrutto einschließlich Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Zu den Bezügen gehören gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 5.a Ziffer (2) auch solche, die die betreffenden Personen von verbundenen Organisationen erhalten (z.B. von Tochter-gesellschaften oder Stiftungen). Nicht zu den Bezügen zählen hingegen Zuführungen zu Pensions-rückstellungen, Beiträge für Managerhaftpflichtversicherungen und die gesetzlichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (Ausnahme: Arbeitgeberzuschüsse bei freiwillig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versicherten Personen).
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Erfolgsabhängige Vergütungen
Wurden im vergangenen Geschäftsjahr oder seither im Rahmen der Mittelbeschaffung erfolgsabhängige Vergütungen gezahlt?
Hinweis: Erfolgsabhängige Vergütungen im Sinne von Spenden-Siegel-Standard Nr. 5 sind Provisionen, Prämien oder vergleichbare Erfolgsbeteiligungen, die bei der Beschaffung von Spenden und anderen Mitteln gezahlt werden.
Mittelbeschaffungsart (z.B. Telefon-/Straßenwerbung):
Bitte fügen Sie die Legitimationsnachweise der Werber (Ausweise, Visitenkarten etc.) und die von den Umworbenen zu unterzeichnenden Schriftstücke (Formulare etc.) als Anlage L bei.
Hinweis: Die Umworbenen müssen gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 5.b Ziffer (3) vor der Spenden-entscheidung  durch eindeutige und gut sichtbare Hinweise auf den Legitimationsnachweisen und den zu unterzeichnenden Schriftstücken über die (teilweise) Erfolgsabhängigkeit der Vergütung informiert werden.
Bitte erläutern Sie, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt die Umworbenen über die Erfolgsabhängigkeit der Vergütung informiert werden:
Hinweis: Sofern erfolgsabhängige Vergütungen bei mündlichen Werbeansprachen oder einer anderen Form der Mittelbeschaffung gezahlt werden, bei denen Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Umworbene unter Druck gesetzt werden können, darf der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung an der jeweiligen Gesamtvergütung gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 5.b Ziffer (1) höchstens 50% betragen, es sei denn, Ihre Organisation weist gegenüber dem DZI wirkungsvolle Qualitätssicherungsmaßnahmen nach, die geeignet sind, Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Spender vor Druck zu schützen. Bitte richten Sie Ihre Erläuterung darauf aus, dass das DZI die Erfüllung dieses Kriteriums nachvollziehen kann. Übermitteln Sie uns bitte zudem als Anlage K den entsprechenden Vertrag, in dem die Vergütung geregelt ist.
Bitte erläutern Sie die vertragliche Ausgestaltung der erfolgsabhängigen Vergütung:
Nein
Ja
Ist sichergestellt, dass Fragen zur Art und Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung von Ihrer Organisation bzw. den in Ihrem Auftrag tätigen Personen umfassend und wahrheitsgemäß beantwortet werden?
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Rechnungslegung
In welcher Form erfolgt die Rechnungslegung Ihrer Organisation?
Hinweis: Gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 6.b reicht bei Organisationen, deren jährliche Gesamt-einnahmen weniger als 2,5 Mio. EUR betragen, die Erstellung einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung in Verbindung mit einer Vermögensaufstellung aus. Organisationen mit höheren Einnahmen müssen einen handelsrechtlichen Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen für Kapitalgesellschaften erstellen (mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang). Sofern die Erträge 10 Mio. EUR übersteigen, ist zum einen zusätzlich die Erstellung eines Lageberichts und zum anderen zumindest alle drei Jahre eine Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz oder vergleichbarer Regelwerke erforderlich.
Durch wen wird die Rechnungslegung Ihrer Organisation erstellt?
Durch wen wird die Rechnungslegung Ihrer Organisation geprüft?
Hinweis: Bei Organisationen mit jährlichen Gesamteinnahmen unter 500.000 EUR reicht gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 6.b eine Prüfung der Rechnungslegung durch zwei fachlich geeignete, von der Leitung der Organisation unabhängige Prüfer aus. Organisationen mit höheren Einnahmen müssen ihre Rechnungslegung durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer prüfen lassen.
Nein
Ja
Hat das (besondere) Aufsichtsorgan den Abschlussprüfer bestimmt (nicht gemeint ist das Leitungsorgan wie z.B. der Vorstand)?
Nein
Ja
Hat das (besondere) Aufsichtsorgan oder ein von diesem ernannter, vom Leitungsorgan unabhängiger Vertreter die Prüfungsergebnisse mit dem Abschlussprüfer mündlich besprochen?
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Einnahmenaufstellung
Bitte stellen Sie die Einnahmen bzw. Erträge Ihrer Organisation im vergangenen Geschäfts-jahr wie folgt dar:
Geldspenden
Sachspenden
Nachlässe
Zustiftungen (in das Vermögen einer Stiftung)
Mitgliedsbeiträge
Geldauflagen (Bußgelder)
Sammlungseinnahmen /-erträge
Zuwendungen der öffentlichen Hand
Zuwendungen anderer Organisationen
Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Andere Leistungsentgelte (z.B. aus Zweckbetrieb)
Einnahmen aus Vermögensverwaltung
Sonstige Einnahmen 
Gesamteinnahmen /-erträge
Angaben in EUR
Hinweise:
Achten Sie bitte darauf, dass die Gesamteinnahmen bzw. -erträge in der obigen Aufstellung  denen der Jahresrechnung bzw. des Jahresabschlusses Ihrer Organisation entsprechen.
Geldspenden umfassen nach der Definition des DZI Geldspenden von privaten Personen und von Unternehmen. Darunter fallen auch Kollekten, Patenschaftsbeiträge und Fördermit-gliedsbeiträge sowie sogenannte Verzichtsspenden.
Zuwendungen von anderen gemeinnützigen Organisationen (einschließlich Spendenweiter-leitungen von rechtsfähigen Spendenbündnissen) sowie Zuwendungen der öffentlichen Hand zählen nicht zu den Geldspenden.
Sachspenden sind nur insoweit zu berücksichtigen, als dafür steuerliche Zuwendungs-bestätigungen ausgestellt wurden oder ihre Bewertung von einem Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigt wurde.
Ja
entfällt
Nein
Erfassen Sie die Geldspenden im Jahresabschluss in 
Höhe ihrer Verwendung (IDW-Standard HFA 21)?
Falls Ja: Bitte beziffern Sie hier den Geldspendenzufluss: 
Ja
Nein
Hat Ihre Organisation im Bezugsjahr Zuwendungen von anderen Organisationen mit Spenden-Siegel erhalten?
Falls Ja: Bitte geben Sie hier den Gesamtbetrag an und 
nennen Sie in Ziffer 39 bitte die Organisationen. 
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Ausgabenaufstellung
Bitte differenzieren Sie die Ausgaben bzw. Aufwendungen Ihrer Organisation im vergangenen Geschäftsjahr wie folgt:
Programmausgaben
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Verwaltung
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Maßgebliche Gesamtausgaben  für den Werbe- und Verwaltungskostenanteil
Die hier aufgeführten Gesamtausgaben sollten den Gesamtausgaben in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung bzw. den Gesamtaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung Ihrer Organisation entsprechen.
Vermögensverwaltung und Geschäftsbetrieb
Vermögensverwaltung
Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Gesamtausgaben
Die hier aufgeführten Gesamtausgaben sollten den Gesamtausgaben in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung bzw. den Gesamtaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung Ihrer Organisation entsprechen.
Angaben in EUR
Hinweise:
Verbindliche Grundlage für die vorstehende Ausgabenabgrenzung ist das DZI-Konzept "Werbe- und Verwaltungsausgaben Spenden sammelnder Organisationen". 
Die vorstehende Ausgabenaufteilung muss anhand der Rechnungslegung Ihrer Organisation nachvollziehbar sein, gegebenenfalls in Form einer gesonderten, mit entsprechenden Erläuterungen versehenen Überleitungsrechnung als Anlage O. 
Bitte achten Sie darauf, dass die Programmausgaben in Ihrer Rechnungslegung sinnvoll untergliedert sind.
Bei der Berechnung des Anteils der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamt-ausgaben berücksichtigt das DZI weder die Ausgaben einer Vermögensverwaltung noch die  Ausgaben eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. In die obige Aufstellung sind die Ausgaben dieser Bereiche gleichwohl einzutragen.
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Externalisierung von Ausgaben
Hat Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr mehr als die Hälfte der Projektausgaben an eine zwischengeschaltete Organisation (z.B. eine internationale Zentrale) weitergeleitet, die für die weitere Disposition der Mittel zuständig ist?
Falls ja: Hat die zwischengeschaltete Organisation einen Teil der von Ihrer Organisation erhaltenen Mittel für Werbe- und/oder Verwaltungszwecke eingesetzt?
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass über solche Mittelweiterleitungen nach Maßgabe von Spenden-Siegel-Standard Nr. 7.a im Jahresbericht zu informieren ist. Dabei sollte auch angegeben werden, ob und ggf. in welcher Höhe die Zwischenorganisation die Mittel für Werbe- und Verwaltungszwecke verwendet.
Wurde Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr von Förderkörperschaften finanziell unterstützt, die mit Ihrer Organisation organisatorisch verbunden sind oder deren wesentlicher Zweck es ist, Ihre Organisation zu fördern (z.B. ein Förderverein, eine Förderstiftung oder ein Spendenbündnis) ?
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass im Jahresbericht Ihrer Organisation über die Art der Verbundenheit mit der Förderkörperschaft und über die Höhe der Zuwendungen der Förderkörperschaft gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 7.a zu informieren ist.
Wurde Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr durch Werbe- und Verwaltungs-leistungen begünstigt, die Dritte (z.B. eine Partnerorganisation) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu Ihren Gunsten in Auftrag gegeben haben?
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass über die Art solcher Werbe- und Verwaltungsleistungen und ihre finanzielle Höhe gemäß Spenden-Siegel-Standard Nr. 7.a im Jahresbericht zu informieren ist.
Externalisierung von Ausgaben (Fortsetzung)
Wurden Ihrer Organisation im vergangenen Geschäftsjahr Leistungen in Rechnung gestellt, die von Dritten bezahlt wurden, ohne dass sie im Rechenwerk Ihrer Organisation erscheinen?
Hinweis: Beachten Sie bitte für die Zukunft, dass solche Kosten sowie die entsprechenden Zuwendungen gemäß den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechenwerk zu erfassen sind.
Hat Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr Partnerorganisationen oder andere Dritte beim Aufbau eigener Fundraisingstrukturen finanziell unterstützt?
Hat Ihre Organisation im vergangenen Geschäftsjahr von Dritten in wesentlichem Umfang Pro-bono-Leistungen erhalten (anzunehmender Wert mehr als 10.000,- EUR pro Jahr)?
Hinweis: Über die Art und Höhe solcher Leistungen ist im Sinne von Spenden-Siegel-Standard Nr. 7.a im Jahresbericht zu informieren.
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Vermögensaufstellung
Bitte stellen Sie die Vermögensverhältnisse Ihrer Organisation zum Schluss des vergangenen Geschäftsjahres wie folgt dar:
Aktiva
Angaben in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen und Wertpapiere
Kassenbestand und Bankguthaben
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Aktiva
Summe Aktiva
Passiva
Angaben in EUR
Eigenkapital (ohne Rücklagen)
Rücklagen
Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Sonstige Passiva
Summe Passiva
Hinweise:
Bei Organisationen, die nicht handelsrechtlich bilanzieren, sondern lediglich eine Aufstellung des Finanzvermögens erstellen, entfällt die Angabe von Sachvermögen, Vorräten, Forderungen,  Verbindlichkeiten etc. Qualifizieren Sie das Finanzvermögen in diesem Fall bitte auf der Passivseite hilfsweise als Eigenkapital bzw. Rücklagen, so dass sich die Summe der Aktiva und Passiva entspricht.
Die Rücklagen umfassen gemäß DZI-Abgrenzung sämtliche Mittel, die noch satzungsgemäß zu verwenden sind. Abgesehen von kameralistischen und anderen Unterschieden sind dies im Prinzip die laut Abgabenordnung zeitnah zu verwendenden Mittel sowie die freien und zweckgebundenen Rücklagen.
Das Eigenkapital beinhaltet nach der DZI-Abgrenzung im Kern das Vermögen, das Ihrer Organisation dauerhaft zur Verfügung steht.
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Besondere Ansprechpersonen
Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, an die die Unterlagen zur Verlängerung der Gültigkeit des DZI Spenden-Siegels geschickt werden sollen. Bleibt dieses Feld leer, werden die Unterlagen per E-Mail an die unter Ziffer 1 erstgenannte Ansprechperson geschickt.
Nach Prüfung des Verlängerungsantrags übersenden wir Ihrer Organisation auch eine PDF-Datei unseres Prüfberichts. Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse eines Vorstandsmitglieds oder einer vom Vorstand autorisierten Person an, an die wir die Datei übersenden können.
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Spendenkonto
Bitte nennen Sie das Spendenkonto Ihrer Organisation, welches im Fall einer erneuten Zuerkennung des Spenden-Siegels vom DZI veröffentlicht werden soll:
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Ihre Anregungen, Kritik oder besonderen Mitteilungen
Sofern Sie Anregungen bzw. Kritik haben oder uns über besondere Entwicklungen bei Ihrer Organisation informieren möchten, so nutzen Sie bitte dieses Feld:
Bitte kreuzen Sie zu jeder Anlage das einschlägige Kästchen an und senden Sie uns die Anlagen wenn möglich ausschließlich in elektronischer Form zu.
Anlagenverzeichnis
liegt Antrag bei
liegt DZI vor
trifft nicht zu
etwaige Anmerkungen (z.B. Nachreichungen oder Verweise)
A		
aktuelle Satzung
B
aktueller Vereins- bzw. Handelsregisterauszug
C
Stiftung: aktuelle Vertretungsbescheinigung und Satzungsgenehmigung
D
aktueller finanzamtlicher Freistellungsbescheid einschließlich etwaiger Anlage
E
Protokoll über die jüngste Sitzung des
Aufsichtsorgans, auf der über die Entlastung
des Leitungsorgans beschlossen wurde
F
Belegexemplare aller in den vorangegangenen  zwölf Monaten eingesetzten Werbematerialien
G
Jahresbericht bzw. Geschäftsbericht Ihrer Organisation über das jüngste Geschäftsjahr
H
Belegexemplare einer repräsentativen Auswahl der in den vorangegangenen zwölf Monaten eingesetzten weiteren Informationsmaterialien
I
Gesprächsleitfäden oder Richtlinien, in denen 
Form und Inhalt systematischer Werbegespräche geregelt sind
J
Anschauungsmuster über die kommerzielle Nutzung des Namens oder Logos Ihrer Organisation durch Dritte
K
Vertrag mit der Agentur bzw. Mustervertrag mit den Werbern, in dem die Zahlung erfolgsabhängiger Vergütungen geregelt ist
L
Legitimation erfolgsabhängig vergüteter Werber (z.B. Ausweis, Vistenkarte) sowie die von den Umworbenen zu unterzeichnenden Schriftstücke (z.B. Formular)
M
Rechnungslegung Ihrer Organisation über das jüngste Geschäftsjahr (Jahresrechnung bzw. Jahresabschluss)
N
Prüfungsbericht zur jüngsten Rechnungslegung, z.B. von internen Kassenprüfern oder vom Wirtschaftsprüfer (Originalausfertigungen)
Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)
liegt Antrag bei
liegt DZI vor
trifft nicht zu
etwaige Anmerkungen (z.B. Nachreichungen oder Verweise)
O
Überleitungsrechnung von der Rechnungslegung Ihrer Organisation zur Ausgabenabgrenzung in Ziffer 34 (mit Erläuterungen)
P
Geschäftsordnung des Leitungsorgans
Q
Geschäftsordnung des besonderen Aufsichtsorgans
R
Richtlinie für die Zeichnungsberechtigung
S
Liste der aktuellen Projektländer
Nur erforderlich, falls die jährlichen Gesamterträge Ihrer Organisation über 5 Mio. EUR liegen:
T
Richtlinie für Finanzanlagen
U
Beschaffungsrichtlinie
V
Reisekostenordnung
W
schriftliches Konzept zur Korruptionsvorbeugung
Etwaige weitere Anlagen:
Unterschrift zur Antragstellung
Rechtsverbindliche Unterschrift/en nach Maßgabe des Vertretungsrechts für die Organisation (im Fall einer nicht rechtsfähigen Organisation durch den Rechtsträger bzw. Treuhänder)
Ort, Datum, Stempel
Der / die Unterzeichnende/n erklärt / erklären namens seiner / ihrer Organisation verbindlich, dass er / sie
- die erneute Zuerkennung des DZI Spenden-Siegels auf der Grundlage der
Leitlinien vom 01.04.2019 und des DZI-Konzepts "Werbe- und Verwaltungsausgaben Spenden sammelnder Organisationen" vom 01.01.2019 beantragt / beantragen,
- sich zum Ausgleich der in Nr. 12 der Verfahrensregelungen aufgeführten
Prüfgebühren verpflichtet / verpflichten,
- die Angaben zu seiner / ihrer Organisation im vorstehenden Fragebogen und den
dazu eingereichten Anlagen wahrheitsgemäß und vollständig nach bestem Wissen
und Gewissen gemacht hat / haben,
- den in den Leitlinien niedergelegten Spenden-Siegel-Standards in vollem Umfang
nachkommt / nachkommen.
Einverständniserklärung zur Datenverwendung
Der / die Unterzeichnende/n erklärt / erklären namens seiner / ihrer Organisation ihr Einver-ständnis damit, dass alle in dem vorstehenden Fragebogen angegebenen Daten vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen im Rahmen von dessen Auskunfts- und Beratungstätigkeit mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung zum Zwecke
- der Information der Öffentlichkeit
- der Beratung spendenwilliger Bürger
- der statistischen Auswertung des deutschen Spendenmarktes
erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Die Angaben zu den Ziffern 29 und 30 (Aufwandsentschädigungen und Bezüge) behandelt das DZI vertraulich und verwendet sie nur anonymisiert im Rahmen etwaiger statistischer Auswertungen.
Personenbezogene Daten Dritter werden nicht gespeichert. Die strikte Einhaltung des Daten-schutzes gemäß Bundesdatenschutzgesetz / DSGVO wird gewährleistet.
Rechtsverbindliche Unterschrift/en nach Maßgabe des Vertretungsrechts für die Organisation
(im Fall einer nicht rechtsfähigen Organisation durch den Rechtsträger bzw. Treuhänder)
Ort, Datum, Stempel
Bitte fügen Sie bei ausschließlich elektronischem Versand  diese Seite als Scan bei.
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